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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1992

Norm

StPO §72

Rechtssatz

Die dienstliche Vorbefassung mit einer im Rechtsmittelverfahren relevanten Frage allein kann - soferne kein

Ausschließungsgrund vorliegt - Befangenheit des richterlichen Organwalters nur dann begründen, wenn zusätzlich

Gründe angegeben und dargetan werden, die bei objektiver Beurteilung die volle Unbefangenheit des betre:enden

Richters aus persönlichen Gründen in Zweifel zu ziehen geeignet sind.
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